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1 Einleitung / Veranlassung 

1.1 Allgemeines 

Für die Belange des Umweltschutzes ist grundsätzlich für alle Bauleitplanverfahren im derzeitigen 
Außenbereich eine förmliche Umweltprüfung durchzuführen (§ 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB); hierzu ist 
ein Umweltbericht zu erstellen. Der Umweltbericht bildet hierbei einen gesonderten Bestandteil der 
Begründung zum Bebauungsplan. Die Umweltprüfung ist ein formales Verfahren, in dem das 
umweltbezogene Abwägungsmaterial systematisch ermittelt, beschrieben und bewertet wird. Ihre 
Ergebnisse haben von sich aus keinen Vorrang vor anderen Belangen, sondern unterliegen wie 
diese der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB. Die Umweltprüfung - mit der zugehörigen Erstellung 
des Umweltberichtes - ist damit ein integraler Bestandteil des Bauleitplanverfahren. 

Die Landschaftsplanung / Grünordnungsplanung zur Bauleitplanung ist im vorliegenden 
Umweltbericht enthalten. „Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden .. für die Gebiete der 
Gemeinden in Landschaftsplänen, für Teile eines Gemeindegebiets in Grünordnungsplänen 
dargestellt“ (§ 11 Abs. 1 BNatSchG); Grünordnungspläne sind hierbei ein konkretes Instrument der 
Landschaftsplanung insgesamt (Kapitel 2 BNatSchG). Die erforderlichen Aufgaben und Inhalte der 
Landschaftsplanung ergeben sich demnach insbesondere aus § 9 BNatSchG. „Die in den 
Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des 
Baugesetzbuches zu berücksichtigen und können als Festsetzungen nach § 9 des 
Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden“ (§ 11 Abs. 3 BNatSchG). 

1.2 Vorhaben 
(Kurzdarstellung gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Die Angaben zum Standort, zum Inhalt, zur Art / Umfang des Vorhabens und zu den Zielen des 
Bebauungsplanes sowie die Beschreibung von Festsetzungen erfolgen bereits im städtebaulichen 
Teil der Begründung zum Bebauungsplan; daher wird an dieser Stelle nur auf diese Angaben 
verwiesen. Der Bedarf an bislang unbebautem Grund und Boden für das geplante 
Erweiterungsvorhaben wird im Zusammenhang mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
(vgl. Angaben in Kap. 6.1) ermittelt. 

2 Umweltuntersuchungsrahmen 

Die Festlegung von Erforderlichkeit, Umfang und Detaillierungsgrad für die Ermittlung der 
Umweltbelange erfolgt in eigener kommunaler Verantwortung (§ 2 Abs. 4 BauGB). 

Neben der im Umweltbericht unmittelbar integrierten Landschaftsplanung / Grünordnungsplanung 
(vgl. Kap. 1.1) wurden demnach im Rahmen der Umweltprüfung keine weiteren Fachplanungen 
bzw. Gutachten erstellt (z.B. zur Entwässerung, Lärmschutz, etc.). 

Durch die frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) sind jedoch Anregungen zum 
„Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung“ (‚Scoping’) getroffen worden, welche sämtlich 
berücksichtigt wurden. 
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3 Umweltvorgaben 

3.1 NATURA 2000 
(Erhaltungsziele und der Schutzzweck der NATURA 2000 - Gebiete gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB) 

Das in ca. 165 m Entfernung ausgewiesene FFH-Gebiet „Nistertal und Kroppacher Schweiz" wird 
von der vorliegenden Planung nicht berührt (LANIS 2023). 

3.2 Vorbereitende Landschaftsplanung 
(Landschaftsplanung Verbandsgemeinde Bad Marienberg – KRIEGEL 1998) 

Von zentraler grünordnerischer Bedeutung sind die Vorgaben der Entwicklungskonzeption der 
gemeindlichen Landschaftsplanung, da diese Planung zur unmittelbaren Berücksichtigung in der 
Bauleitplanung dient (vgl. Kap. 1.1). Demnach war folgende Zielvorstellung örtlich 
planungsrelevant: Entwicklung von Extensiv-Grünland (zwischenzeitlich jedoch überholt, 
vgl. Plananhang: kein Grünland mehr). 

3.3 Fachplanungen / Rechtliche Vorgaben 

3.3.1 Flächen- und Objektschutz / Schutzwürdigkeit 

Folgende etwaige Schutzgebiete und –objekte des Naturschutzes sind örtlich nicht betroffen bzw. 
ausgewiesen (LANIS, Abfrage: 25. September 2023): Nationalpark, Biosphärenreservat, 
Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Geschützte Landschaftsbestandteile, Naturschutzgebiete, 
Nationale Naturmonumente, Naturdenkmale, RAMSAR-Gebiete, Geschütze Landschaften. 

Auch ein möglicher Biotoptypen-Pauschalschutz (§ 30 BNatSchG, vgl. Biotop- und 
Nutzungstypenplan), inkl. erweitertem Biotopschutz nach § 15 LNatSchG wurde anhand einer 
örtlichen Kartierung (vgl. Kap. 4.1.4) ausgeschlossen, ebenso Belange des Gewässerschutz 
(z.B. nach § 21 Abs. 5 BNatSchG), des Weiteren landesweit erfasste schutzbedürftige Biotope / 
Biotopkataster (LANIS, Abfrage: 25. September 2023). 

Lokal, allerdings außerhalb des Vorhabengebiets, sind hingegen bundesweit bestandsgefährdete – 
aber nicht einem förmlichen Schutz unterliegende – ‚Rote Liste – Biotoptypen’ (BFN 2017) wie folgt 
vorhanden (vgl. Biotop- und Nutzungstypenplan): geschlossene heimische Gehölzbestände. 

Das Plangebiet liegt in einer Schutzzone des Wasserschutzgebietes „Stollen Alexandria". Beim 
geplanten Vorhaben ist daher insbesondere das DVGW-Arbeitsblatt W 101 „Richtlinien für 
Trinkwasserschutzgebiete, Teil 1, Schutzgebiete für Grundwasser“ zu berücksichtigen. Vor allem  
deckschichtvermindernde Erdaufschlüsse (vgl. Bodenangaben unter Kap. 4.1.2) wie 
Unterkellerungen stellen mögliche Gefährdungen dar. Laut Vorgaben gemäß ‚Scoping‘ 
(vgl. Kap. 2) ist daher aus vorsorgendem Grundwasserschutz folgendes zu beachten; diese gelten 
außerhalb der vorliegenden Bauleitplanung vor allem bei der Genehmigungsplanung: 

- Vorhaben darf nur dann unterkellert werden, wenn dadurch die Grundwasserüberdeckung 
nur so vermindert wird, dass die mittlere Schutzfunktion der grundwasserüberdeckenden 
Schichten unterhalb der Eingriffssohle erhalten bleibt 

- Es darf kein wassergefährdendes Wärmeträgermedium verwendet werden 

- Bei der Planung von Schmutzwasserleitungen sind die Anforderungen zur 
Gefährdungsminimierung gem. Arbeitsblatt DWA-A 142 anzuwenden 

- Als Dacheindeckungen dürfen keine unbeschichteten Metalle verwendet werden 
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- Unzulässigkeit von Bohrungen für Erdwärmegewinnung sowie Brauchwasser-
Eigenversorgungen (Bohr- und Schachtbrunnen) 

Überschwemmungsgebiete (insb. der südlich gelegenen ‚Nister‘) sind wiederum nicht betroffen 
(WASSERPORTAL, Abfrage: 25. September 2023), ebenso auch keine Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsbieten (§ 78b Absatz 1 WHG) bzw. hochwassergefährdete Gebiete. Des 
Weiteren sind keine Hochwasserentstehungsgebiete (§ 78d Absatz 1 des WHG) im 
Plangebietsumfeld ausgewiesen. 

Archäologische Befunde und Funde sind nicht zu erwarten (lt. ‚Scoping‘). 

Bestehende nachhaltige Naturschutzmaßnahmen / -flächen (z.B. eines Ökokontos) sind schließlich 
auch nicht berührt (LANIS, 25. September 2023). 

3.3.2 Besonderer Artenschutz 

Vorgaben etwaiger Belange des Besonderen Artenschutzes sind zum Vorhaben im Bereich der 
erfolgten Schlagflur nicht zu berücksichtigen (weitergehende Angaben erfolgen in Kap. 4.1.4, 
vgl. auch anhängender Biotop- und Nutzungstypenplan – Stand September 2023). 

3.3.3 Sonstige 

Der bisherige Flächennutzungsplan muss vorhabenbedingt geändert werden; hierzu wird ein 
separater Umweltbericht erstellt. 

In dieser vorbereitenden als auch vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung sind umweltbezogene 
Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung / Raumordnung zu berücksichtigen: 
Lage in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung sowie westlich Vorranggebiet für Grundwasserschutz 
(RIS – Rauminformationssystem, Abfrage: 25. September 2023). 

Bestimmte naturschutzfachliche Zielkategorien der Planung vernetzter Biotopsysteme (Infosystem, 
Abfrage: 25. September 2023) sind zur Planung nicht zu berücksichtigen, insbesondere nicht zum 
Erhalt von Biotoptypen für den Biotopverbund (vgl. Kap. 4.3). 

Örtliche Bodenbelastungen / Altlasten sind lt. ‚Scoping‘ (vgl. Kap. 2) nicht bekannt. 

Auch forstfachliche Belange sind nicht betroffen (Forstamt, Stellungnahme vom 22.05.23); der 
örtliche Bestand stellt demnach keine Waldfläche im diesbezüglichen Sinne dar, ist allerdings 
naturschutzfachlich dennoch als Schlagflur einzustufen (vgl. Plananhang sowie Kap. 4.1.4). 



ORTSGEMEINDE FEHL-RITZHAUSEN 

Bebauungsplan 2. Änderung und Erweiterung „Gewerbegebiet“ Umweltbericht / Grünordnungsplan 

  Seite 6 

Hermine-Albers-Straße 3 54634 Bitburg   Telefon 06561 / 9449-01 Stand: Oktober 2023 

4 Umweltzustand / Umweltmerkmale 
(Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes und der Umweltmerkmale der 
voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) 

4.1 Natur und Landschaft 

4.1.1 Allgemeines 

Das Vorhabengebiet liegt im Naturraum ‚Westerwälder Basalthochfläche‘ (LANIS 2023); 
charakteristisch sind „weiche Formen und ein sanftes Relief.“ 

Das lokale Relief in einer mittleren Höhenlage von ca. 480 m ü. NN ist jedoch bereits anthropogen 
überprägt, da es Bestandteil einer einstigen, örtlich einschneidenden Bahntrasse gewesen ist; die 
Reliefnaturnähe ist somit nur noch mäßig. Die Höhendifferenz / Reliefenergie zur südlich  
erschließenden Straße ist deutlich (ca. > 5 m innerhalb des Vorhabengebiets). 

4.1.2 Boden / Wasser 

Bodenpotential / Bodenschutz 
(u.a.: www.lgb-rlp.de - Landesamt für Geologie / LGB, Abfrage: 25. September 2023) 

Naturräumlich-geologisch begründet liegt das Plangebiet im Bereich basaltischer Gesteine 
(Vulkanite). 

Durch natürliche Bodenbildung sind auf diesen vulkanischen Ausgangsgesteinen weitgehend 
standörtlich wasserunbeeinflusste basenreiche Bodentypen (vgl. ‚hpnV‘ gemäß Kap. 4.1.4) wie vor 
allem weit verbreitete Braunerden lehmiger Bodenarten und mittlerer Standorte entstanden. 

Die Bodenfunktionsbewertung nach LGB stuft das Vorhabengebiet zusammenfassend als 
mittelwertig bzw. durchschnittlich ein; hochwertige oder gar besonders schutzbedürftige Böden 
aufgrund bestimmter Bodeneigenschaften (z.B. Feldkapazität, Ertragspotential, usw.) sind – auch 
im weiteren Umfeld – nicht vorhanden. 

Allerdings ist den naturräumlich regionalen Böden grundsätzlich eine 'Funktion als Archiv der 
Naturgeschichte' (gemäß BBodSchG) zuzuweisen, im Zusammenhang mit dem vulkanischen 
Untergrund. 

Die potentielle Erosionsgefährdung in der örtlichen Gewann ist hingegen eher gering, allerdings 
kleinräumig modifiziert bzw. verändert durch die einst erfolgten bahnbedingten 
Reliefveränderungen (vgl. Kap. 4.1.1) und den lokal teils hohen Abflusskonzentrationen bei 
Starkregen (vgl. unten). 

Das zusammenfassende Hauptkriterium zur Bewertung des Bodenpotentials und Einstufung der 
Bedeutung ökologischer Bodenfunktionen (z.B. Lebensraum- und Regulationsfunktionen; Abbau-, 
Ausgleichs- und Aufbaumedium; bodenbiologische Bedeutung) ist schließlich der tatsächliche 
Natürlichkeitsgrad von Böden (vgl. Biotop- und Nutzungstypenplan) unter Berücksichtigung 
anthropogener Überprägung, Vorbelastung oder gar Degradierung. 

In diesem Zusammenhang und unter Berücksichtigung der obigen übergeordneten Funktionen 
weisen die Schlagflurflächen des Vorhabengebiets nur eine mäßige Bedeutung für den 
Bodenschutz auf. 

Böden mit sehr hoher Naturnähe und einer entsprechend möglichen Bodenschutzbedeutung 
(z.B. naturnahe Waldböden, vgl. hierzu ‚hpnV‘ gemäß Kap. 4.1.4) sind auch im Plangebietsumfeld 
nutzungsbedingt (Bahntrasse) schon seit langem nicht mehr existent. 

http://www.lgb-rlp.de/
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Wasserhaushalt 

Gewässer / Oberflächenwasser: 

Gewässer (Still- und Fließgewässer) sind nicht berührt. 

Örtlich anfallendes Oberflächenwasser (Boden-, Hang- und / oder Sickerwasser) gehört zum 
Gewässer- / Wassereinzugsgebiet des südlichen ‚Nistertals‘, außerhalb von möglichen 
Hochwasserbereichen (vgl. Kap. 3.3.1). 

Umweltfachbehörden (vgl. Kap. 2) haben allerdings frühzeitig auf die lokal teils hohe 
Abflusskonzentration bei Starkregen hingewiesen. Dies ist bei der Entwässerung des Vorhabens 
mit zu beachten (vgl. Kap. 5.2). 

Grundwasser: 

Analog zu den Bodenschutzangaben besteht eine regional mäßige Bedeutung des 
Tiefengrundwassers (Hydrogeologie) bei allerdings eher ungünstiger Schutzwirkung der 
deckenden (Vulkan)Gesteine (LGB, Abfrage: 25. September 2023). 

Die örtlichen Vorkommen sind zur Trinkwassernutzung geschützt (vgl. Kap. 3.3.1: 
Wasserschutzgebiet „Stollen Alexandria"); gerade die hydrogeologisch ungünstige Deckung ist 
beim Vorhaben und deren Umsetzung zu beachten. 

Direkt oberflächennahe Grundwasservorkommen / -körper (z.B. im Umfeld von Feuchtbiotopen 
und / oder unmittelbar entlang von Gewässern) sind standörtlich bedingt im Vorhabengebiet aber 
nicht zu erwarten. 

4.1.3 Klima / Luft 

Planungsrelevante „Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- 
und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG) sind 
vorhaben- / lagebedingt nicht berührt. 

Naturräumlich (vgl. Kap. 4.1.1) besteht eine regional gute Durchlüftung / Windexposition des 
Vorhabengebiets. 

Zusammenfassend sind die örtlichen klimatischen sowie lufthygienischen Belange voraussichtlich 
nicht erheblich planungs- bzw. eingriffsrelevant. 
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4.1.4 Arten- und Biotopschutz 

Heutige potentielle natürliche Vegetation 
(Infosystem, Abfrage: 25. September 2023) 

Als heutige potentielle natürliche Vegetation (hpnV: gedanklich konstruierter Zustand der bei den 
gegenwärtigen Standortbedingungen entstehenden höchstentwickelten Vegetation (Endstadium), 
wie sie sich bei völliger Ausschaltung menschlicher Einflüsse einstellen würde)) wäre lokal ein 
Perlgras-Buchenwald (Einheit BCh) anzunehmen. Aus den potentiell natürlichen Standorten 
resultieren mögliche Ersatzgesellschaften (vgl. Umsetzungsschlüssel ‚hpnV’ gemäß PLANUNG 
VERNETZTER BIOTOPSYSTEME). In den örtlichen Flächen sind demnach gemäß den 
vorhandenen natürlichen Standortmöglichkeiten heimische Gebüsche aus z.B. Holunder, 
Schlehen, Salweiden, etc. zu erhalten / entwickeln. Letztere sind auch im örtlich umgebenden 
Bestand real vorhanden, wie folgt beschrieben. 

Biotop- und Nutzungstypen (Reale Vegetation) 

Am 15. September 2023 erfolgte eine örtliche Erfassung der – gegenüber der beschriebenen 
potentiellen Vegetation – tatsächlich vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen; die Ergebnisse 
dieser großmaßstäblichen Bestandsaufnahme sind im Biotop- und Nutzungstypenplan dargestellt 
(Anhang). 

Das Vorhabengebiet wurde demnach vermutlich vorjährig gerodet, so dass im aktuellen Bestand 
vegetationskundlich eine Schlagflur ausgebildet ist. Durch naturnahe Wiedersukzession haben 
sich heimische Gehölze wie die dominante Hasel, aber auch Brombeergebüsche eingestellt. 
Offene Teilflächen sind aufgrund des eutrophen Standortes (wg. Mulchen) mit 
z.B. Brennnesselfluren bestanden. 

Unmittelbar (außerhalb) an diese Schlagflur grenzen heimische geschlossene, teils vorwaldartige 
Gehölzbestände an. Folgende Baum- und Straucharten sind u.a. vorzufinden: Zitterpappel, Vogel-
Kirsche, Hasel, Salweide, Eiche, Schwarzer Holunder, Schlehe, Hundsrose. Dieser vernetzende 
naturnahe Gehölzstreifen ist ein alter Bestandteil der ehemaligen Bahntrassen-Böschung. 

Östlich der freigestellten Schlagflur sind (geschotterte) Erschließungsbereiche eines 
Wohnbaugrundstücks (mit Garten) kleinflächig mit im Vorhabengebiet erfasst. 

Fauna / Besonderer Artenschutz 

In der jungen Schlagflur des Vorhabengebiets wurden im Rahmen der vorgenannten Kartierung 
keine möglichen Lebensstätten wie Nester und / oder Baumhöhlen für z.B. Brutvögel festgestellt. 
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Zusammenfassung der Wertigkeiten für den Arten- und Biotopschutz 

Zusammenfassend hängt die örtliche Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz vor allem von den 
vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen ab (vgl. Biotop- und Nutzungstypenplan im Anhang). 
Hinsichtlich der Bedeutung der örtlichen Vegetation für den Arten- und Biotopschutz ist hierbei v. a. 
entscheidend, welchen tatsächlichen Natürlichkeitsgrad (Einstufung der menschlichen 
Beeinflussung) die einzelnen Biotop- und Nutzungstypen aufweisen (eine hohe 
Vegetationsnaturnähe bedingt in der Regel einen ebenso hohen Wert für den Arten- und 
Biotopschutz). Tierökologische Zusammenhänge sind dagegen meist komplexer, so dass 
diesbezüglich menschlich stärker beeinflusste oder durch den Menschen erst entstandene Biotop- 
und Nutzungstypen auch eine hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz haben können. 

Sehr hohe Wertigkeit (Schutzstatus, vgl. Kap. 3.3): 

nicht vorhanden 

Hohe Wertigkeit (außerhalb): 

- geschlossene heimische Gehölzbestände 

- Solitärbaum (Berg-Ahorn) 

Mittlere Wertigkeit: 

- Schlagflur 

Geringe Wertigkeit: 

- Garten 

Sehr geringe Wertigkeit / Wertlos: 

- versiegelte Flächen 

4.1.5 Orts- und Landschaftsbild / Erholung 

Das Vorhabengebiet ist vorgeprägt durch die östlich unmittelbar angrenzenden bereits 
bestehenden Bauflächen gewerblicher sowie wohnlicher Nutzung. Die südlich vorhandene Straße 
war zudem auch früher schon Bestandteil eines Erschließungsbereichs (Bahntrasse). Das 
Vorhabengebiet stellte ursprünglich eine Böschung dieser Bahntrasse dar. Somit ist das 
Vorhabengebiet schon länger nutzungsbedingt vorbelastet gewesen, gehört aber weiterhin zum 
landschaftlichen Außenbereich. 

Die dort kürzlich angelegte Schlagflur hat demnach nur eine mittlere Bedeutung für übergeordnete 
Landschaftsbild- und Erlebnisraumkriterien wie Vielfalt, Eigenart, Naturnähe und Schönheit.  

Als für den Menschen zur potentiellen Erholung erlebbare Leitstrukturen, Raumkanten 
(Silhouetten- / Kulissenwirkungen) und / oder Elemente für das Naturerleben sind örtlich die 
geschlossenen heimischen Gehölzbestände einzustufen (vgl. Biotop- und Nutzungstypenplan); in 
diese hochwertigen Bestände wird jedoch durch das bauleitplanerische Vorhaben nicht 
eingegriffen. Diese Gehölzbestände haben eine hohe Bedeutung zur Eingrünung / Einbindung des 
Vorhabens in die umgebende Landschaft. 

Lage- und topographiebedingt (vgl. Kap. 4.1.1) bestehen allerdings nur geringe Empfindlichkeiten 
hinsichtlich von Sichtbeziehungen / Sichtkontakt / Einsehbarkeit. 

Aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens und der derzeit landschaftlich mäßigen Ausprägung 
des Vorhabengebietes sind keine besonderen landschafts- und naturgebundenen 
Erholungsbelange in der Örtlichkeit berührt. 
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4.2 Mensch / Sonstige 

Etwaig schutzbedürftige Nutzungen im Zusammenhang mit dem Immissionsschutz (z.B. Lärm) 
sind aufgrund der unmittelbaren Lage an einem bestehenden Gewerbegebiet nicht berührt. 

Zur Entwässerung (Abwasser) ist derzeit bereits eine bestehende Kanalisation vorhanden. 

4.3 Wechselwirkungen 
(Wechselwirkungen zwischen einzelnen Belangen des Umweltschutzes gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB / Biotopverbund gemäß BNatSchG) 

4.3.1 Biotopverbund 

Das Plangebiet hat keine überregionale oder gar landesweite Bedeutung (vgl. Kap. 3) für den 
Biotopverbund. Die Planung vernetzter Biotopsysteme trifft keine Zielvorgaben zum Plangebiet. 

Die örtlichen Gehölz- und (Vor)Waldflächen haben dennoch eine grundsätzliche Funktion für den 
lokalen Biotopverbund (vgl. Biotop- und Nutzungstypenplan) zur Vernetzung entlang der einstigen 
Bahntrasse. 

Entsprechende gleichartige Rückzugs- / Ergänzungslebensräume sind im räumlich-funktionalen 
Umfeld vorhanden (v.a. entlang der ehemaligen Bahntrasse). 

4.3.2 Mensch / Sonstige 

Planungsrelevante örtliche Wechselwirkungen hinsichtlich von Belangen des „Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung“ oder „Kulturgütern und sonstigen Sachgütern“ sind nicht zu 
konstatieren. 

4.4 Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planung 
(Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes  
bei Nichtdurchführung der Planung gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Bei Nichtdurchführung der Planung (‚Status-Quo-Prognose’ / Berücksichtigung der ‚Nullvariante’) 
würden voraussichtlich die derzeitigen Nutzungen (vgl. hierzu insbesondere Kap. 4.1) im 
Plangebiet langfristig verbleiben. 

Zusammenfassend entspräche die „Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung“ damit überschlägig dem derzeitigen Bestandswert bzw. dem 
derzeitigen Umweltzustand und den Umweltmerkmalen gemäß diesem Kap. 4. 

Die örtliche Schlagflur würde wieder zu einem naturnahen Vorwald / Gehölzbestand sukzessieren. 
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5 Umweltmaßnahmen 
(Beschreibung der geplanten Maßnahmen gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen) 

Eine gänzlich materielle Verpflichtung, entsprechende Maßnahmen im Rahmen der Planung zu 
treffen, besteht nicht. Die Vorschriften fordern nur, die aus der freien planerischen Entscheidung 
der Gemeinde heraus vorgesehenen Maßnahmen im Umweltbericht zu beschreiben. Im Hinblick 
auf die Belange des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes besteht jedoch eine materielle 
Prüfungspflicht im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB 
(vgl. Kap. 6.1). 

Im Umweltbericht ist zu erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden, wobei sowohl die Bauphase als auch 
die Betriebsphase abzudecken ist (vgl. hierzu Kap. 6). 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen 
(Vermeidungs-, Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 BNatSchG) 

5.1.1 Maßnahmen der Biotoptypen 
(vgl. Biotop- und Nutzungstypenplan) 

Örtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der im Plangebiet vorhandenen Schlagflur, 
insbesondere durch naturnahe Eigenentwicklung, sind vorhabenbedingt bzw. städtebaulich 
begründet nicht möglich. 

Aufgrund der sehr geringen Plangebietsgröße (nur ca. 465 m²) sind auch verbindliche 
Pflanzmaßnahmen von heimischen Bäumen und Sträuchern auf dem privaten Baugrundstück 
kaum praktikabel umzusetzen. 

Die somit zu erwartenden unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft sollen vielmehr 
vollständig extern kompensiert werden (vgl. Kap. 5.1.2). 

5.1.2 Externe Kompensationsmaßnahmen 
(vgl. Plananhang ‚Externe Kompensation‘) 

Die externe Kompensation soll auf einem in der Gemeinde gelegenen Flurstück 1/5 in Flur 10 wie 
folgt kleinanteilig durchgeführt werden (weitergehende Angaben erfolgen in Kap. 6.1.1): 

Extensiv – Wiesenentwicklung (ca. 625 m²): 
Die Flächen sind als dauerhafte Extensiv-Wiesen zu nutzen. Hierzu sind die Maßnahmenflächen in 
den ersten 5 Jahren zweimal jährlich zu mähen, ab dem 6. Jahr dann ein- bis zweimal jährlich zu 
mähen; frühester jährlicher Mahdtermin ist hierbei jeweils der 15. Juni. Anfallendes Mahdgut ist 
abzutransportieren und nicht in den Maßnahmenflächen zu belassen. Die jeweilige Mahd hat 
streifenweise zu erfolgen unter periodischer / alternierender Erhaltung von Altgrasstreifen. Der 
Einsatz von Düngemittel aller Art und Pflanzenschutzmitteln, Umbruch sowie das Walzen und 
Eggen der Flächen sind dauerhaft ausgeschlossen. 

Die verbindliche Regelung soll vertraglich erfolgen (städtebaulicher Vertrag). 
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5.1.3 Sonstige Regelungen 

Zeitliche Umsetzung und Zuordnung von grünordnerischen Maßnahmen zu den zu erwartenden 
Eingriffen (§§ 9 Abs. 1a  Satz 2 und 135 a BauGB sowie §§ 13 – 18 BNatSchG): 
Die externen Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 5.1.2 werden den im Plangebiet zu 
erwartenden Eingriffen durch das private Baugrundstück zugeordnet und sind spätestens ab einem 
Jahr nach Baubeginn auf Grundlage des Bebauungsplanes auszuführen. 

5.2 Mensch / Sonstige 
(§ 1 Abs. 6 BauGB) 

Bauleitplanerische Maßnahmen zur „Vermeidung von Emissionen / Immissionen“ (Lärm, Gerüche, 
Erschütterungen, Schadstoffe) sind nicht erforderlich. Laut Stellungnahme der Gewerbeaufsicht 
(vgl. Kap. 2) bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes keine grundsätzlichen Bedenken zur 
vorliegenden Bauleitplanung. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kann aber eine 
Immissionsprognose erforderlich werden. 

Zum „sachgerechten Umgang mit Abwässern“ erfolgt ein Anschluss an die bereits bestehende 
Kanalisation. 

Auch zum „sachgerechten Umgang mit Abfällen“ ist das Vorhabengebiet bereits über die 
ordnungsgemäße kommunale Abfallentsorgung erschlossen (wie das unmittelbar angrenzende 
Gewerbegebiet). 

Maßnahmen, die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen und / oder 
Bereitschafts- und vorgesehene Bekämpfungsmaßnahmen für Krisenfälle (wg. etwaiger schwerer 
Unfälle oder Katastrophen, vgl. Kap. 6.2) sind zum vorliegenden Bauleitplan nicht erforderlich. 
Störfallbetriebe sind in der Ortsgemeine Fehl-Ritzhausen nicht vorhanden. 

Auch Hochwassergefährdungen sind ausgeschlossen (vgl. Kap. 3.3.1). Beeinträchtigungen durch 
Starkregen sind hingegen möglich (vgl. Kap. 4.1.2). Zur Vermeidung und Verringerung von 
Schäden durch Starkregen sollen daher Flächen, die auf dem Baugrundstück für die natürliche 
Versickerung von Wasser aus Niederschlägen freigehalten werden, ausgewiesen werden. Dies 
soll im Rahmen der Genehmigungsplanung grundstücksbezogen festgelegt werden (außerhalb der 
Bauleitplanung). 

Auch zur „Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie“ können vorhabenbezogen Maßnahmen ergriffen werden. 

Spezielle Maßnahmen zur „Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität“ sind zum Bebauungsplan 
nicht erforderlich; es sind hierzu insbesondere keine kommunalen Umweltzonen ausgewiesen. Die 
lokale Lufthygiene ist derzeit gut (vgl. Kap. 4.1.3). 

Altlasten / Bodenbelastungen (mit etwaigen Maßnahmen) sind im Vorhabengebiet nicht zu 
erwarten (vgl. Kap. 3.3.3). 
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5.3 Empfehlungen / Hinweise 

Folgende Punkte sollten zur Berücksichtigung von übergreifenden Umwelt- und Naturschutz-
belangen vorhabenbezogen beachtet werden: 

Bauzeitliche Minderungsmaßnahmen: 
Während späterer Baudurchführungen ist der Erhalt des Oberbodens (‚Mutterboden‘) zu sichern, 
insbesondere durch sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens 
(DIN 18915, DIN 19731). 

Bodenschutz: 
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und 
Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18915 bezüglich 
des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. 
Die DIN 18300 „Erdarbeiten“ ist zu berücksichtigen. 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 
Es sollten objektbezogene Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden. 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 

Vegetationsschutz: 
Für die Abwicklung der Bauarbeiten gelten die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie die DIN 18916 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten“. 

Nutzung von Niederschlagswasser (Zisternen): 
Es wird empfohlen, auf dem privaten Baugrundstück anfallendes unbelastetes 
Niederschlagswasser (z.B. von Dachflächen) in Zisternen zu sammeln und als Brauch- und 
Bewässerungswasser zu nutzen. 

Ausschluss schädlicher Metalldächer: 
Es sollten keine schädlichen Metalldächern zum Schutz des Niederschlagswassers vor möglichen 
Schadstoffeinträgen verwendet werden. (ALEX-INFORMATIONSBLATT 28, LUWG 2009) 

Verwendung von Erd- und Bodenaushub (Bodenschutz): 
Baubedingt anfallende Erd- und Bodenaushube sollten zur grünordnerischen Gestaltung von 
Freiflächen verwendet werden. 
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6 Umweltauswirkungen 
(Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen gemäß § 2 Abs. 4 BauGB / Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustandes bei Durchführung der Planung gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) 

Grenzüberschreitende Auswirkungen sind ausgeschlossen. 

Auch etwaige Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete (unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in 
Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen) sind ausgeschlossen; bei der vorliegenden Planung handelt es sich 
um ein sehr kleinräumiges Vorhaben allenfalls lokaler Auswirkungen, wie folgt behandelt. 

6.1 Durchführung der Eingriffsregelung 
(Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB / Eingriffsregelung gemäß §§ 13 – 18 BNatSchG / 
Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, 
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt) 

In der Umweltprüfung sind mögliche erhebliche Auswirkungen während der Bau- und 
Betriebsphase des geplanten Vorhabens sowie (anlagenbedingte, dauerhafte) Auswirkungen 
infolge des Vorhandenseins geplanter Vorhaben, soweit relevant einschließlich (vorliegend nicht 
anfallende) Abrissarbeiten zuzuordnen. 

Zudem sind direkte und die etwaigen indirekten, sekundären, kurzfristigen, mittelfristigen und 
langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen des 
geplanten Vorhabens einzustufen. 

Vorgenanntes wird wie folgt in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung behandelt. 

Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung 

Allgemeines 

Die Bilanzierung wird gemäß dem ‚Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in 
Rheinland-Pfalz‘ (Stand: Mai 2021) durchgeführt. 

Der Bilanzierung zugrunde gelegt wurde der Entwurf des Bebauungsplanes (Planzeichnung, 
Stand: Mai 2023). 

Voraussetzung für die Anwendung des standardisierten Bewertungsverfahrens zur Ermittlung des 
naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs ist die im Rahmen der Grünordnungsplanung 
erfolgte Erfassung und Bewertung des vorhandenen Zustands von Natur und Landschaft (vgl. Kap. 
4.1). 
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Integrierte Biotopbewertung 

Bei der integrierten Biotopbewertung werden folgende Wertstufen zugrunde gelegt; die hierauf 
aufbauende Biotopwertliste ist die maßgebliche Grundlage für die Anwendung der integrierten 
Biotopbewertung. In ihr sind die für den Vollzug der Eingriffsregelung in Rheinland-Pfalz relevanten 
Biotop- und Nutzungstypen aufgelistet und hinsichtlich ihrer ökologischen Wertigkeit über 
Biotopwertpunkte charakterisiert: 

 

Die Biotopwertliste ist in Anlage 7.1 des Praxisleitfadens für sämtliche in Rheinland-Pfalz 
vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen beschrieben. 

Durch die landesweite Naturschutzverwaltung liegt ein Kalkulator zur Bilanzierung und Anwendung 
der integrierten Biotopbewertung vor (https://dienste.naturschutz.rlp.de/tools/bwkalk). Dieser wurde 
vorliegend wie folgt angewandt; es ist demnach von einem vollständigen Verlust der örtlichen 
Schlagflur auszugehen: 

Biotoptyp Eigenschaft

Wert 

[BW/m²] Eigenschaft

Wert 

[BW/m²]

AT – Schlagflur 

(Bewertung gilt für alle 

Biotoptypen der Gruppe 

AT)

keine Differenzierung 10 435 4350

Summe 435 4350

Grundwert Auf-/Abwertung & Zu-/Abschlag

Fläche [m²]

Biotopwert gesamt 

[BW]

 

Die somit dauerhaft zu erwartenden unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft (BW 4.350) 
sollen vollständig extern kompensiert werden (vgl. Kap. 6.1.1). 

Schutzgutbezogene Bewertung 

Ergänzend zur integrierten Biotopbewertung erfolgt eine Erfassung und Bewertung verschiedener 
Schutzgüter / Potentiale hinsichtlich ihrer Beeinträchtigung durch zu erwartende Eingriffe. 

Die Beeinträchtigung der Schutzgüter durch mögliche Eingriffe wird hierbei grundsätzlich 
unterschieden in ‚erhebliche Beeinträchtigungen (eB)‘ und ‚erhebliche Beeinträchtigungen 
besonderer Schwere (eBS)‘. 

Bei einer erheblichen Beeinträchtigung (eB) erfolgt die Kompensation durch multifunktional 
wirkende Maßnahmen ausschließlich im Rahmen der Integrierten Biotopbewertung (siehe oben). 

https://dienste.naturschutz.rlp.de/tools/bwkalk
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Bei Vorliegen einer erheblichen Beeinträchtigung besonderer Schwere (eBS) ist dagegen 
grundsätzlich ggf. ein zusätzlicher schutzgutbezogener Kompensationsbedarf notwendig. 

Zur Bestimmung, ob ein Eingriff besonderer Schwere vorliegt, erfolgt eine Klassifizierung für die 
Funktionen jedes Schutzgutes separat gemäß der nachfolgenden Bewertungsmatrix: 

 

Die Erfassung und Bewertung der Schutzgüter und ihrer Funktionen („Bedeutung der Funktionen 
des jeweiligen Schutzgutes nach Wertstufen“) erfolgt entsprechend der Kriterien und der 
Bewertungsrahmen nach Anlage 7.2 des Praxisleitfadens in den vorgenannten Wertstufen. 

Eine besondere Wertigkeit gibt die Landeskompensationsverordnung (LKompVO) dem Schutzgut 
Boden. Bodenversiegelungen stellen daher regelmäßig eine Beeinträchtigung besonderer 
Schwere dar, die immer funktionsspezifisch zu kompensieren sind. Entsprechende 
Bodenversiegelungen sind aufgrund der vorliegenden Bauleitplanung wie folgt ermittelt zu 
erwarten: 

Innerhalb des ca. 465 m² großen räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans können 
gemäß festgesetzter Grundfläche (max. 0,8 – inkl. zulässige Überschreitungsmöglichkeiten nach 
BauNVO) demnach bis max. ca. 375 m² baulich versiegelt werden. 

Folgende weitere Bewertungsrahmen nach Anlage 7.2 des Praxisleitfadens begründen hingegen 
örtlich keine etwaig zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere: 

- Schutzgut Landschaftsbild (vgl. Kap. 4.1.5): 
- Vielfalt von Landschaft als Ausdruck des natürlichen und kulturellen Erbes 
- Funktionen im Bereich des Erlebens und Wahrnehmens von Landschaft einschließlich 
landschaftsgebundener Erholung 

- Klima / Luft (vgl. Kap. 4.1.3): 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktionen 
- Klimaschutzfunktionen durch Treibhausgassenken / -speicher 
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- Wasser (vgl. Kap. 4.1.2): 
- Oberflächengewässer 
- Grundwasser (Kompensation erfolgt im Rahmen der Beeinträchtigung besonderer 
Schwere zur Bodenversiegelung, vgl. oben) 
- Hochwasserschutzfunktion und Funktionen im Niederschlagsabflusshaushalt 

- Pflanzen- und Tiervielfalt (vgl. Kap. 4.1.4) 

6.1.1 Externe Kompensation 

Die externe Kompensation soll auf einem in der Gemeinde gelegenen Flurstück 1/5 in Flur 10 wie 
folgt kleinanteilig durchgeführt werden (vgl. Maßnahmenbeschreibung in Kap. 5.1.2). 

Dieser Bereich wurde bereits zum gemeindlichen Bebauungsplanverfahren „Hinter dem Hölzchen“ 
beschrieben und mit der Unteren Naturschutzbehörde dezidiert abgestimmt. 

Diese Kompensationsflächen liegen demnach in räumlicher Nähe zum Plangebiet (=Baugebiet) in 
nur ca. 350 m Entfernung. 

Eine naturschutzfachliche Kompensationseignung dieses Grundstücks ist nach erfolgter 
Überprüfung im Mai 2023 gegeben; zur Dokumentation wurde die anhängende Planzeichnung 
erstellt. 

Zum Bebauungsplanverfahren „Hinter dem Hölzchen“ wurde im Juli 2023 ein 
Kompensationsüberschuss von 73.200 Wertpunkten nach dem Praxisleitfaden ermittelt. 

Die im Plananhang ‚Externe Kompensation‘ dargestellten Grünlandflächen mittlerer Standorte sind 
derzeit in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde als minderwertige Fettwiesen / -
weiden (EB1) einzustufen. 

Laut Praxisleitfaden wird diesem Biotoptyp ein Biotopwert von 8 Punkten vorgegeben. 

Durch Extensivierung gemäß Kap. 5.1.2 werden sich mittel- bis langfristig mäßig artenreiche 
Fettwiesen (EA1) entwickeln, also Biotoptypen mit einem Biotopwert von 15 Punkten. 

Die Bilanzierung nach ‚BWKalk‘ ergibt zum vorliegenden Bebauungsplan bzw. dem damit 
verbundenen Vorhaben folgendes: 

Ermittlung des Biotopwerts vor der Kompensation

Biotoptyp Eigenschaft

Wert 

[BW/m²] Eigenschaft

Wert 

[BW/m²]

EB1 – Fettweide, 

Neueinsaat

intensiv genutztes, frisches 

Grünland

8 625 5000

Summe 625 5000

Ermittlung des Biotopwerts nach der Kompensation

Biotoptyp Eigenschaft

Wert 

[BW/m²] Eigenschaft

Wert 

[BW/m²] Eigenschaft Faktor

EA1 – Fettwiese, 

Flachlandausbildung 

(Glatthaferwiese)

mäßig artenreich 15 <= 5 Jahre 1 625 9375

Summe 625 9375

Fläche [m²]

Biotopwert 

gesamt 

[BW]

Grundwert Auf-/Abwertung & Zu-/Abschlag

Fläche [m²]

Biotopwert gesamt 

[BW]

Grundwert Auf-/Abwertung & Zu-/Abschlag Entwicklungszeit
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In der Gesamtbilanz wird somit der in Kap. 6.1 ermittelte externe Kompensationsbedarf von 4.350 
BW durch den sich ergebenden Kompensationswert von 4.375 BW vollständig ausgeglichen. 

Die externe Kompensationsmaßnahmenfläche zur Extensiv–Wiesenentwicklung von ca. 625 m² 
überschreitet darüber hinaus die im Vorhabengebiet zu erwartende Bodenversiegelung von max. 
ca. 375 m² deutlich; somit werden auch diese Eingriffe besonderer Schwere vollständig extern 
kompensiert. 

Der zum Bebauungsplanverfahren „Hinter dem Hölzchen“ ermittelte Kompensationsüberschuss 
von 73.200 Wertpunkten wird durch die vorliegende Abbuchung weiterhin nicht vollständig 
aufgebraucht. 

Die rechtliche Sicherung der externen Maßnahmen soll ausschließlich vertraglich geregelt werden; 
eine Aufnahme in die Festsetzungen des Bebauungsplanes soll nicht erfolgen. Es wird eine 
verbindliche Festlegung durch entsprechende Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag auf 
der Grundlage von § 11 BauGB getroffen. 
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6.2 Mensch / Sonstige 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB / Anlage 1 BauGB) 

Es sind - außerhalb der vorgenannten behandelten naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
(vgl. Kap. 6.1) – weitere mögliche erhebliche Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
des geplanten Vorhaben sowie (anlagenbedingte, dauerhafte) Auswirkungen infolge des 
Vorhandenseins des geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, zu 
beurteilen. Abzureißende Gebäude sind im Plangebiet jedoch derzeit nicht vorhanden. Zudem sind 
direkte und die etwaigen indirekten, sekundären, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, 
ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen des geplanten 
Vorhaben einzustufen, um insbesondere mögliche „umweltbezogene Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung“ in der Planung zu berücksichtigen. 

Bauleitplanerhebliche „Auswirkungen infolge Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen“ 
sind demnach aufgrund des Vorhabens derzeit nicht zu erwarten (vgl. Angaben in Kap. 5.2); im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kann dennoch eine Immissionsprognose erforderlich 
werden. 

Lokal veränderte Auswirkungen auf das überörtliche Klima (zum Beispiel bezüglich Art und 
Ausmaß der Treibhausgasemissionen) sind durch die sehr kleinräumig beabsichtigte 
Bauleitplanung vorliegend zu vernachlässigen. 

Allerdings ist eine etwaige Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels 
bezüglich künftiger Starkregen möglich (vgl. Kap. 4.1.2). Dies ist bei der Entwässerung des 
Vorhabens mit zu beachten (vgl. Kap. 5.2) bzw. entsprechende Maßnahmen sind 
vorhabenbezogen zu ergreifen. Signifikante Hochwassergefährdungen sind allerdings 
ausgeschlossen. 

Störfallbetriebe sind in der Ortsgemeine Fehl-Ritzhausen nicht vorhanden. Direkte Auswirkungen, 
die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, sind ausgeschlossen. Eine Anfälligkeit des Vorhabens 
für Störfälle im Sinne des § 2 Nummer 7 der Störfall-Verordnung ist nicht gegeben. 

Grundsätzlich mögliche Auswirkungen infolge eingesetzter Techniken / Stoffe können während 
vorhabenbezogenen Bauphasen generell auftreten. Mögliche baubedingte Wirkungen von 
Vorhaben sind generell auf die Bauphase beschränkt und somit, bezogen auf die gesamte 
beabsichtigte Nutzungsdauer der unbefristeten / dauerhaften Vorhaben, als sehr kurzzeitig 
anzusehen. Allerdings werden während den Bauphasen vorübergehende Beeinträchtigungen 
durch z.B. indirekte Lärm- und Staubimmissionen nicht auszuschließen sein; zur Bauleitplanung 
sind hierzu jedoch keine dauerhaft erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Negative „Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung 
und Verwertung“ sind nicht zu erwarten; das Vorhabengebiet wird an die kommunale 
Abfallentsorgung angeschlossen (vgl. Kap. 5.2). 

Ebenso sind planungsrelevante „umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter“ ausgeschlossen. Ein besonderes ‚kulturelle Erbe’ oder erheblich vorrangiger 
Kulturlandschaftsschutz (vgl. Kap. 4.1.5), beispielsweise in Landschaftsschutzgebieten / 
Naturparken (vgl. Kap. 3.3.1) ist örtlich nicht gegeben. Insbesondere naturschutzrechtlich etwaig 
besonders relevante Bestandteile einer Kulturlandschaft (HUCK 2013), wie z.B. Streuobst, Heiden, 
strukturreiche Gärten, Parkanlagen, Alleen, Hohlwege oder Trockenmauern sind örtlich nicht 
berührt. 

Landwirtschaftliche und / oder forstliche Sachgüter sind nicht betroffen. 
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7 Umweltvarianten / Planalternativen 
(Aufzeigen anderweitiger Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Ziele 
und des räumlichen Geltungsbereichs des Bauleitplans gemäß Anlage 1 zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl erfolgt an anderer Stelle der 
(städtebaulichen) Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan. 

8 Umweltmonitoring / Umweltüberwachung 
(Überwachung der möglichen erheblichen Auswirkungen der Durchführung des 
Bauleitplans gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Zuständig für die spätere Überwachung nach § 4 c BauGB ist vorrangig die Ortsgemeinde Fehl-
Ritzhausen bzw. die zugehörige Verwaltung (VGV Bad Marienberg) in eigener Verantwortung als 
kommunale ‚Umweltüberwachungsbehörde’. 

Folgende mögliche Auswirkungen sollen demnach insbesondere maßnahmenbezogen überwacht 
werden (Beschreibung der geplanten Maßnahmen des Umweltmonitorings); Gegenstand der 
Überwachung ist demnach insbesondere die Durchführung von Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 
Satz 2 BauGB und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB mit Bezugnahme zu 
Maßnahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß Kap. 6.1 sowie Grünordnung 
gemäß Kap. 5.1: 

a) Vollzug, Durchführung und Effizienz- / Wirksamkeitskontrolle der naturschutzfachlichen bzw. 

-rechtlichen Maßnahmen, hier ausschließlich externe Kompensationsmaßnahmen 

(Kap. 5.1.2): 

Überwachungszeitpunkte: bis sechs Jahre nach vollständiger Umsetzung geplanter zulässiger 

baulicher Nutzungen und Anlagen im Vorhabengebiet 

Zuständigkeiten: Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen bzw. die zugehörige Verwaltung (VGV Bad 

Marienberg), ggf. Untere Naturschutzbehörde 

Überwachungsmethode /-verfahren: Bestandsaufnahme / Flächenbegehung / Monitoring 

Überwachungsgrund: Überprüfung der Eingriffsregelung 

b) Überwachung sonstiger,insbesondere nicht vorhersehbarer nachteiliger Umweltauswirkungen: 

Überwachungszeitpunkte (ab Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes): bei Eintreten 

unvorhersehbarer Tatbestände, ansonsten regelmäßig alle 5 Jahre bis zur vollständigen 

Umsetzung sämtlicher geplanten zulässigen baulichen Nutzungen und Anlagen 

Zuständigkeiten: Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen bzw. die zugehörige Verwaltung 

(VGV Bad Marienberg) 

Überwachungsmethode /-verfahren: Grundstücksbegehungen, Auswertung eingehender 

Informationen von Dritten, Kontrolle der im Rahmen der Umweltprüfung angewandten 

Erhebungs-, Prognose- und Bewertungsverfahren und deren Ergebnisse, sonstige geeignete 

Maßnahmen 

Überwachungsgrund: Vermeidung von erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt 
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9 Umweltverfahren / Umwelttechnik 
(Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Zur Erstellung des anhängenden Biotop- und Nutzungstypenplans wurden – neben einer örtlichen 
Begehung / Bestandsaufnahme - Methoden der photogrammetrischen Luftbildinterpretation 
angewandt. Hierzu wurde auch GIS-Technologie (QGIS) verwendet. 

Zum Bebauungsplan wurden im Rahmen der Umweltprüfung darüber hinaus keine speziellen 
Fachplanungen oder Umweltgutachten mit bestimmten speziellen technischen Umweltverfahren 
erstellt (vgl. Kap. 2). 

10 Kenntnislücken / Umweltrisiken 
(Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Umweltangaben gemäß Anlage 1 zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Erhebliche Schwierigkeiten und technische Lücken sowie fehlende Kenntnisse bei der 
Zusammenstellung der Umweltangaben und / oder abschließend nicht aufzuklärende erhebliche 
Umweltrisiken sind nach Abschluss der Umweltprüfung nicht zu verzeichnen. 

11 Zusammenfassung 
(Allgemein verständliche Zusammenfassung gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) 

Neben der im Umweltbericht unmittelbar integrierten Grünordnungsplanung wurden im Rahmen 
der Umweltprüfung keine weiteren Fachplanungen bzw. Gutachten erstellt (z.B. zur Entwässerung, 
Lärmschutz, etc.). 

Zur lokalen Umwelt sind zahlreiche Vorgaben in bereits bestehenden Plänen, Fachaussagen und 
rechtlichen Vorschriften getroffen, welche nach Möglichkeit bei der Vorhabenplanung zu 
berücksichtigen sind. Dies betrifft vorliegend insbesondere Vorgaben aufgrund der Lage in einem 
Wasserschutzgebiet, welche bei der konkreten Genehmigungsplanung zu beachten sind. 

Vorgaben etwaiger Belange des Besonderen Artenschutzes sind zum geplanten Vorhaben 
hingegen nicht zu berücksichtigen, ebenso nicht aufgrund von NATURA 2000. 

Im Rahmen der naturschutzfachlichen Grünordnungsplanung wurden schutzgutübergreifende 
örtliche Bestandsaufnahmen / Bewertungen von Natur und Landschaft vollzogen. In diesem 
Zusammenhang ist festzustellen, dass das Vorhabengebiet Bestandteil einer einstigen, örtlich 
einschneidenden Bahntrasse gewesen ist. Böden mit sehr hoher Naturnähe und einer 
entsprechend möglichen Bodenschutzbedeutung sind daher auch im Plangebietsumfeld schon seit 
langem nicht mehr existent. Örtlich anfallendes Oberflächenwasser gehört zum Einzugsgebiet des 
südlichen ‚Nistertals‘, außerhalb von möglichen Hochwasserbereichen. Umweltfachbehörden 
haben allerdings frühzeitig auf die lokal teils hohe Abflusskonzentration bei Starkregen 
hingewiesen. Dies ist bei der Entwässerung des Vorhabens mit zu beachten. Klimatische sowie 
lufthygienische Belange sind hingegen nicht erheblich planungs- bzw. eingriffsrelevant. Das 
Vorhabengebiet selbst wurde kürzlich gerodet, so dass im aktuellen Bestand derzeit eine 
Schlagflur mit nur mäßiger Wertigkeit für den Naturschutz ausgebildet ist. Aufgrund der 
Kleinflächigkeit des Vorhabens und der derzeit landschaftlich mäßigen Ausprägung des 
Vorhabengebietes sind keine besonderen landschafts- und naturgebundenen Erholungsbelange in 
der Örtlichkeit berührt. 
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Aufgrund der angewandten naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung / Eingriffs-Ausgleich-
Bilanzierung hat sich ein externer Kompensationsbedarf ergeben. Die externe Kompensation soll 
demnach auf einem in der Gemeinde gelegenen Flurstück 1/5 in Flur 10 durchgeführt werden. 
Durch Extensivierung auf ca. 625 m² werden sich dort voraussichtlich mittel- bis langfristig 
artenreiche Wiesen entwickeln. Die dortige Maßnahme erfolgt im direkten Zusammenhang zu 
denjenigen zum Bebauungsplanverfahren „Hinter dem Hölzchen“. 

Erhebliche umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen bzw. die Bevölkerung sind durch 
das Vorhaben zusammenfassend nicht zu erwarten. 

Insbesondere aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen voraussichtlich keine grundsätzlichen 
Bedenken zur vorliegenden Bauleitplanung. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kann 
aber eine Immissionsprognose erforderlich werden. 

Planungsrelevante umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
ausgeschlossen. Landwirtschaftliche und / oder forstliche Sachgüter sind nicht betroffen. 

Die mögliche langfristige Auswirkung der Bauleitplanung auf die Umwelt wird schließlich später 
überwacht; hierzu wurden bereits jetzt entsprechend geplante Überwachungsmaßnahmen zur 
regelmäßigen Überprüfung der externen Naturschutz-Eingriffsregelung sowie zur Überwachung 
sonstiger, insbesondere derzeit nicht vorhersehbarer nachteiliger Umweltauswirkungen festgelegt. 
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12 Quellen 
(Referenzliste der Quellen gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Insbesondere folgende Quellen wurden zusammenfassend für die im Umweltbericht enthaltenen 
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen: 

- BFN (2017): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands 

- BUSHART (1989): Rote Liste der bestandsgefährdeten Biotoptypen von Rheinland-Pfalz 

- HUCK (2013): Die raumplanerische Herausforderung Kulturlandschaft. UPR 6/2013 

- KRIEGEL (1998): Landschaftsplanung Verbandsgemeinde Bad Marienberg 

- MKUEM (2021): Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-
Pfalz 

Informationssysteme: 

- Wasserportal, https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/391/ 

- Heutige potentielle natürliche Vegetation (hpnV), https://map-final.rlp-
umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=hpnv 

- Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB RLP), https://mapclient.lgb-
rlp.de/?app=lgb&view_id=2 

- Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS), 
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/ 

- Planung vernetzter Biotopsysteme, https://map-final.rlp-
umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=vbs 

- RIS – Rauminformationssystem, https://ris.rlp.de 

- Kalkulator zur Bilanzierung und Anwendung der integrierten Biotopbewertung (BWKalk) 
https://dienste.naturschutz.rlp.de/tools/bwkalk 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/391/
https://map-final.rlp-umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=hpnv
https://map-final.rlp-umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=hpnv
https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=2
https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=2
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/
https://map-final.rlp-umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=vbs
https://map-final.rlp-umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=vbs
https://ris.rlp.de/
https://dienste.naturschutz.rlp.de/tools/bwkalk

